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Erwägungen

E. 1.1
Die Privatklägerschaft ist zur Beschwerde in Strafsachen nur berechtigt, wenn der
angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann (Art.
81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). Bei den Zivilansprüchen im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b
Ziff. 5 BGG geht es in erster Linie um Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung
gemäss Art. 41 ff. OR , die üblicherweise vor den Zivilgerichten geltend gemacht werden
müssen. Die Privatklägerschaft muss im Verfahren vor Bundesgericht darlegen, aus
welchen Gründen sich der angefochtene Entscheid inwiefern auf welche Zivilforderung
auswirken kann. Das Bundesgericht stellt an die Begründung der Legitimation strenge
Anforderungen. Genügt die Beschwerde diesen nicht, kann darauf nur eingetreten werden,
wenn aufgrund der Natur der untersuchten Straftat ohne Weiteres ersichtlich ist, um welche
Zivilforderung es geht ( BGE 141 IV 1 E. 1.1 S. 4 f. mit Hinweisen).

E. 1.2
Der Beschwerdeführer wirft der Beschwerdegegnerin 2 vor, sie habe sich ihr anvertraute
Vermögenswerte (1,5 kg Gold, Bargeld im Wert von Fr. 6'000.-- sowie zwei Schuldbriefe
im Wert von Fr. 200'000.--) unrechtmässig angeeignet. Er argumentiert, er habe sich als
Zivilkläger konstituiert. Der angefochtene Entscheid wirke sich auf seine Zivilansprüche
aus, "welche aufgrund der erfolgten Einstellung auf den Zivilweg verwiesen worden seien"
(Beschwerde Ziff. 7 S. 3). Zwar geht es im angefochtenen Entscheid nicht um eine
Verfahrenseinstellung im Sinne von Art. 319 ff. StPO , sondern um eine Nichtanhandnahme
nach Art. 310 StPO . Dies ändert jedoch nichts daran, dass es dem Beschwerdeführer mit
dem angefochtenen Entscheid verwehrt ist, seine Zivilansprüche adhäsionsweise im
Strafverfahren geltend zu machen. Dieser ist gemäss Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG daher
zur Beschwerde in Strafsachen gegen den angefochtenen Entscheid legitimiert.

E. 2.1
Der Beschwerdeführer rügt, dass es sich bei den angezeigten Taten um Antragsdelikte
handle und folglich mangels eines rechtzeitigen Strafantrags eine Prozessvoraussetzung
fehle, sei nicht offenkundig. Die Vorinstanz lege den Aneignungszeitpunkt willkürlich fest.
Die Beschwerdegegnerin 2 habe ihn am 12. Mai 2017 verlassen. Die mutmassliche Tatzeit
liege zwischen dem 12. und 19. Mai 2017. Es lägen konkrete Anhaltspunkte vor, dass die
Wegnahme des Bargeldes, des Goldes und der zwei Schuldbriefe in dieser Zeit erfolgt sei.
Zur Abklärung des Sachverhalts hätten daher weitere Beweiserhebungen getätigt werden
müssen.

E. 2.2
Die Veruntreuung und der Diebstahl zum Nachteil eines Familiengenossen werden gemäss
Art. 138 Ziff. 1 Abs. 4 und Art. 139 Ziff. 4 StGB nur auf Antrag verfolgt. Entscheidend ist



das Verhältnis im Zeitpunkt der Tat ( BGE 140 IV 97 E. 1.2 S. 100). Familiengenossen sind
gemäss Art. 110 Abs. 2 StGB Personen, die in gemeinsamem Haushalt leben. Als
Familiengenossen gelten daher insbesondere in einem Konkubinat lebende Personen. Mit
dem Strafantragserfordernis soll die Bindung unter Familiengenossen sowie der
Hausfrieden erhalten und verhindert werden, dass die Strafverfolgungsbehörden von Amtes
wegen gegen den Willen des Geschädigten tätig werden ( BGE 140 IV 97 E. 1.2 S. 100 mit
Hinweisen).

E. 2.3
Der Beschwerdeführer warf der Beschwerdegegnerin 2 in seiner Strafanzeige vom 8.
November 2017 sowie anlässlich der polizeilichen Befragung vom gleichen Tag vor, sie
habe in der Zeit vom 5. Februar bis am 6. März 2017 aus (gemeinsamen)
Bankschliessfächern 12 (oder 12,5) kg Gold, Schuldbriefe im Wert von Fr. 200'000.-- sowie
Fr. 935'000.-- entwendet und in auf ihren Namen eröffnete Schliessfächer bei der Bank
B.________ verlegt. Am 19. Mai 2017 seien ihm auf sein Drängen hin Fr. 935'000.-- und
10,5 kg Gold ausgehändigt worden. 1,5 kg Gold und die beiden Schuldbriefe würden fehlen
(kant. Akten, act. 5 ff., 12 und 13 ff.). In der von seinem Rechtsanwalt verfassten Eingabe
vom 22. Dezember 2017 machte der Beschwerdeführer in Ergänzung seiner Strafanzeige
geltend, er habe der Beschwerdegegnerin 2 Fr. 941'000.-- in bar, 12 kg Gold sowie zwei
ihm gehörende Schuldbriefe, welche der Beschwerdegegnerin 2 gewährte Darlehen über Fr.
200'000.-- abgesichert hätten, zur Aufbewahrung anvertraut. Fr. 818'000.-- und die 12 kg
Gold seien in zwei auf die Tochter der Beschwerdegegnerin 2 lautenden Schliessfächern bei
der Bank C.________ aufbewahrt worden. Fr. 123'000.-- sowie die zwei Schuldbriefe
hätten sich in einem auf seinen Namen lautenden Schliessfach bei der Bank D.________
befunden, für welches er der Beschwerdegegnerin 2 ein Einzelunterschriftsrecht eingeräumt
habe. Am 10. und 13. Februar 2017 habe die Beschwerdegegnerin 2 bei der Bank
B.________ in E.________ und F.________ je ein Tresorfach gemietet und darin das
Bargeld und Gold deponiert, welches sie am 10. Februar 2017 den Schliessfächern bei der
Bank C.________ und der Bank D.________ entnommen habe. Die beiden Schuldbriefe
habe sie in einen Schrank am Wohnort in E.________ gelegt. Anlässlich der Öffnung der
Schliessfächer bei der Bank B.________ am 19. Mai 2017 in seiner Gegenwart hätten sich
darin nicht die erwarteten 12 kg, sondern lediglich 10,5 kg Gold befunden. Von den
ursprünglich Fr. 941'000.-- seien noch Fr. 935'000.-- vorhanden gewesen. Nicht
ausgeschlossen werden könne, dass die Beschwerdegegnerin 2 die 1,5 kg Gold und die Fr.
6'000.-- bereits am 10. Februar 2017 an sich genommen habe. Weiter habe die
Beschwerdegegnerin 2 die beiden Schuldbriefe aus dem Schrankfach am Wohnort
mitgenommen. Sie weigere sich nach wie vor, ihm die 1,5 kg Gold, die Fr. 6'000.-- und die
beiden Schuldbriefe herauszugeben. Es bestünden konkrete Anhaltspunkte, dass die
Beschwerdegegnerin 2, welche sich ca. am 12. Mai 2017 von ihm getrennt habe, sich die
1,5 Gold, die Fr. 6'000.-- und die zwei Schuldbriefe in der Zeit zwischen dem 12. und 19.
Mai 2017 unrechtmässig angeeignet habe (kant. Akten, act. 45 ff.).

E. 2.4
Die Vorinstanz erwägt, der Beschwerdeführer und die Beschwerdegegnerin 2 hätten bis am
13. oder 14. Mai 2017 in einer Hausgemeinschaft gelebt (angefochtener Entscheid S. 6 f.).
Im Lichte ihres bereits im Februar/März 2017 gefassten Entschlusses, sich vom
Beschwerdeführer zu trennen, sei davon auszugehen, dass die Beschwerdegegnerin 2 die
Vermögenswerte, welche dem Beschwerdeführer abhanden gekommen sein sollen (Fr.



6'000.-- in bar, 1,5 kg Gold und zwei Schuldbriefe), bei der Verlegung der übrigen
Vermögenswerte in die Schrankfächer bei der Bank B.________ E.________ und bei der
Bank B.________ F.________ für sich abgezweigt hätte, um diese für sich zu behalten.
Damit hätte sie den Aneignungswillen äusserlich erkennbar manifestiert bzw. den (Mit-)
Gewahrsam begründet und dadurch den Tatbestand der Veruntreuung resp. des Diebstahls
erfüllt. Mutmassliche Tatzeit sei daher der Zeitraum vom 5. Februar bis 6. März 2017.
Davon sei anfänglich, d.h. bei der Stellung des Strafantrags am 8. November 2017, auch der
Beschwerdeführer ausgegangen (angefochtener Entscheid S. 7 f.).

E. 2.5
Der Beschwerdeführer hält dem in seiner Beschwerde entgegen, die Beschwerdegegnerin 2
habe ihn im Februar 2017 nicht verlassen wollen. Sie hätten bis am 12. Mai 2017
einvernehmlich zusammengelebt und die Beschwerdegegnerin 2 habe bis dahin seine
Vermögenswerte mit seiner Zustimmung aufbewahrt. Er sei damit einverstanden gewesen,
dass die Beschwerdegegnerin 2 die fraglichen Vermögenswerte neu bei der Bank
B.________ aufbewahre. Sie habe ihm sogar eine Vollmacht für die Schrankfächer bei der
Bank B.________ E.________ erteilt (wobei die zusätzlich für den Zugang benötigten
Schlüssel und das Codewort nicht zur Verfügung gestellt worden seien). Er habe die der
Beschwerdegegnerin 2 anvertrauten Vermögenswerte erstmals am 15. Mai 2017
zurückgefordert. Die Beschwerdegegnerin 2 habe die ihr auf den 17. Mai 2017 angesetzte
Frist verstreichen lassen und erst ab dem 19. Mai 2017 nach aussen erkennbar dargelegt,
dass sie die fraglichen Vermögenswerte ihrer Substanz nach wirtschaftlich in ihrem eigenen
Vermögen einverleiben wolle. Sie habe sich erst nach der Trennung zur Aneignung seiner
Vermögenswerte entschieden.

E. 2.6
Bei der Frage, ob ein Strafverfahren durch die Strafverfolgungsbehörde über eine
Nichtanhandnahme erledigt werden kann, gilt der Grundsatz "in dubio pro duriore". Auch
bei einer Nichtanhandnahme darf der rechtlichen Würdigung daher nur der Sachverhalt "in
dubio pro duriore" zugrunde gelegt werden ( BGE 143 IV 241 E.2.3.2 S. 244).

E. 2.7.1
Soweit der Beschwerdeführer der Beschwerdegegnerin 2 in seiner Strafanzeige vorwirft, sie
habe sich die 1,5 kg Gold und die Fr. 6'000.-- anlässlich der Verlegung der
Vermögenswerte in Bankschliessfächer bei der Bank B.________ in der Zeit vom 5.
Februar bis am 6. März 2017 bzw. vor dem 13. oder 14. Mai 2017 angeeignet, entschied die
Vorinstanz zu Recht, das Strafverfahren sei mangels eines gültigen Strafantrags im Sinne
von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 4 und Art. 139 Ziff. 4 StGB nicht an die Hand zu nehmen. Der
Beschwerdeführer bestreitet nicht, dass er mit der Beschwerdegegnerin 2 auf jeden Fall bis
am 13. oder 14. Mai 2017 im gemeinsamen Haushalt lebte.

E. 2.7.2
Auch bezüglich der beiden Schuldbriefe, welche die Beschwerdegegnerin 2 gemäss dem
Beschwerdeführer zunächst in der gemeinsamen Wohnung gelagert und vor dem Verlassen
der Wohnung am 13. oder 14. Mai 2017 mitgenommen haben soll, ist von einem
Antragsdelikt auszugehen. Der Beschwerdeführer und die Beschwerdegegnerin 2 waren zu
diesem Zeitpunkt noch Hausgenossen, auch wenn die Beschwerdegegnerin 2 ihren
Entschluss, sich vom Beschwerdeführer zu trennen, bereits vor dem Verlassen der
Wohnung fasste.



E. 2.7.3
Zwar brachte der Beschwerdeführer später auch eine Tatvariante ins Spiel, bei welcher sich
die Beschwerdegegnerin 2 die Fr. 6'000.-- und die 1,5 kg Gold erst nach der Auflösung der
Partnerschaft bzw. des gemeinsamen Haushalts angeeignet haben könnte. Konkrete
Anhaltspunkte dafür zeigt er jedoch nicht auf. Die Beschwerdegegnerin 2 bestreitet
aktenkundig, vom Beschwerdeführer mehr Vermögenswerte anvertraut erhalten zu haben,
als die am 19. Mai 2017 restituierten 10,5 kg Gold und die Fr. 935'000.--. Der
Beschwerdeführer berief sich zum Beweis, dass er der Beschwerdegegnerin 2 12 bzw. 12,5
kg und nicht lediglich 10,5 kg Gold übergab, ausschliesslich auf seine Steuererklärungen
aus den Jahren 2014 und 2016 (vgl. kant. Akten, act. 8 und 14). Bezüglich des Bargeldes
fällt auf, dass der Beschwerdeführer selber anfänglich von einem anvertrauten Betrag von
Fr. 935'000.-- sprach. Insgesamt geht es beim angezeigten Sachverhalt um eine rechtliche
Auseinandersetzung unter ehemaligen Lebenspartnern, da in erster Linie streitig ist, wie
viel Geld und Gold die Beschwerdegegnerin 2 während der Partnerschaft vom
Beschwerdeführer zur Lagerung im Bankschliessfach ihrer Tochter bei der Bank
C.________ anvertraut erhielt. Es ist nicht Sache der Strafverfolgungsbehörden, sich von
Amtes wegen um solche rein zivilrechtlichen Streitigkeiten unter ehemaligen
Lebenspartnern zu kümmern. Für die vom Beschwerdeführer gegenüber der
Beschwerdegegnerin 2 und deren Tochter geforderten strafprozessualen
Zwangsmassnahmen bedarf es gemäss Art. 197 Abs. 1 lit. b StPO eines hinreichenden
Tatverdachts für ein strafbares Verhalten. Die Vorinstanz erwägt sinngemäss, es sei davon
auszugehen, dass die Beschwerdegegnerin 2, falls sie sich tatsächlich Vermögenswerte des
Beschwerdeführers aneignete, dies anlässlich der Verlegung der Vermögenswerte in der
Zeit vom 5. Februar bis am 6. März 2017 getan hätte (oben E. 2.4). Damit bringt die
Vorinstanz zum Ausdruck, dass es für die Zeit nach der Aufhebung des gemeinsamen
Haushalts an einem hinreichenden Tatverdacht fehlt, was nicht zu beanstanden ist. Für die
Weiterführung des Strafverfahrens bestand daher kein Raum. Die von der
Staatsanwaltschaft nach den polizeilichen Ermittlungen verfügte Nichtanhandnahme
verstösst nicht gegen Bundesrecht.

E. 3
Die Beschwerde ist abzuweisen. Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer
aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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